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321 - 2630.1/09

bei Antwort bitte angeben

Herr Deuster

Telefon 0211 8618 - 3469
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Wilhelm.Deuster@mgffi.nrw.de
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Katholische Büro
Nordrhein-Westfalen

Elisabethstr. 16

40217 Düsseldorf

An das
Evangelische Büro

Nordrhein-Westfalen

Rathausufer 23
40213 Düsseldorf

Finanzierung von Kindertageseinrichtungen;

Abrechnung der Einrichtungsbudgets für das Kindergartenjahr

2008/2009

Erlass vom 10.07.2008

Mit dem o. g. Erlass habe ich mich damit einverstanden erklärt, dass 

Jugendämter auch nach Bewilligung der Landesmittel im Einverneh-

men mit den Einrichtungsträgern in den Jahren 2008 und 2009 bis 
zum Beginn des jeweiligen Kindergartenjahres Kindpauschalen aus 

dem bereits bewilligten Einrichtungsbudget einer Kindertageseinrich-

tung in das Budget einer anderen Einrichtung übertragen können, 
wenn dies zur Deckung eines bereits nachweisbaren Bedarfes erfor-

derlich und für das Land haushaltsneutral ist.

Für das Kindergartenjahr 2008/2009 galt abweichend hiervon die Re-

gelung, dass, sofern sich durch die haushaltsneutrale Verschiebung 

des Einrichtungsbudgets vom 15. März auf den 1. August 2008 Mehr-
kosten bei der Schlussabrechnung ergeben, diese nicht mehr als 

0,5 % des Budgets des Jugendamtes betragen dürfen.
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vom Erlass vom 10.07.2008 die Übertragung von Kindpauschalen für 
Kinder mit Behinderungen in das Budget einer anderen Einrichtung 

auch nach Beginn des jeweiligen Kindergartenjahres vorgenommen

worden ist, dies zur Deckung eines bereits nachweisbaren Bedarfes
erforderlich und für das Land haushaltsneutral ist. Haushaltsneutral

bedeutet nicht nur, dass es zu keinem zusätzlichen Mittelbedarf im 

Jugendamtsbezirk kommen darf, sondern dass bei einer Beurteilung 
der Haushaltsneutralität auch mögliche Rückzahlungsansprüche des 

Landes einzubeziehen sind. Im Ergebnis darf es also auch nicht zu 

Mehrkosten durch die Reduzierung von Rückzahlungsansprüchen des 
Landes kommen.

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass diese Regelung ausschließlich
für die Jahre 2008 und 2009 gilt.

Im Auftrag

gez. Prof. Klaus Schäfer


